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A	� Allgemeine Versicherungsbedingungen 
und Verbraucherinformationen zu 
den Versicherungen für Inhaber  
der American Express Blue Card 
(Blue AVB)

	� Die Blue AVB gelten in Ergänzung zu allen anderen 
speziellen Versicherungsbedingungen, die dem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegen. Die vereinbarten Leistungen 
und Versicherungssummen sind in den jeweiligen speziellen 
Versicherungsbedingungen (Blue Bedingungen für Verkehrs-
mittel-Unfallversicherung) aufgeführt. Chubb als Versicherer 
erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen.

Die versicherten Personen/Rechte am Vertrag

1	� Wer ist versichert?

	� Sofern in den speziellen Versicherungsbedingungen nichts 
anderes festgelegt ist, gilt:

1.1	� Versichert sind

1.1.1	 Sie als Inhaber einer gültigen American Express Blue Card,

1.1.2 	� Ihre unterhaltsberechtigten Kinder bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres, sofern sie im selben Haushalt wohnen,

1.1.3	� nur für die Verkehrsmittel-Unfallversicherung: 
Ihr Ehegatte/Lebenspartner, sofern im selben Haushalt 
wohnend,

1.1.4	 Ihr Blue Zusatzkarteninhaber.

1.2	� Falls auf Ihren Namen mehrere American Express Karten 
ausgestellt sind, besteht für Sie – unabhängig davon, welche 
Karte Sie einsetzen – immer Versicherungsschutz im Um-
fang der höchsten Karte. 

	� Dies gilt jedoch nicht für den Einsatz einer auf Ihren Namen 
ausgestellten American Express Corporate Card. In keinem 
Fall addieren sich die Versicherungsleistungen verschie-
dener American Express Karten.

1.3	 Voraussetzung für die Versicherungen ist, dass

	 – Sie Inhaber einer American Express Karte sind und

	 – �Sie zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles mit Ihren 
Zahlungen nicht im Verzug sind.

2	� Wer kann Leistungen geltend machen? Was gilt für 
sonstige Rechte am Versicherungsvertrag?

2.1 	� Sie als American Express Karteninhaber können Leistungen 
aus der American Express Versicherung ohne Zustimmung 
von American Express unmittelbar bei Chubb geltend 
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machen. Chubb leistet direkt an Sie bzw., sollten Sie 
verstorben sein, an Ihre Erben.

2.2	� American Express ist Versicherungsnehmer und somit 
Vertragspartner des Versicherers. Die Ausübung sonstiger 
Rechte aus dem Vertrag steht nur American Express zu.

2.3	� Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne 
Zustimmung des Versicherers weder übertragen noch 
verpfändet werden.

2.4	� Die Geltendmachung einer Leistung beim Versicherer 
befreit Sie nicht von Ihrer Pflicht, Ihr Kreditkartenkonto 
gemäß den American Express Mitgliedschaftsbedingungen 
ordnungsgemäß zu führen und auszugleichen.

3	 �Was passiert, wenn der Einsatz der Karte verwehrt wird?

	� Können Sie die American Express Blue Card nicht einset-
zen, weil Vertragspartner oder andere Firmen (z. B. Taxen, 
Reisebüros) die Karte oder den darin enthaltenen Versiche-
rungsschutz nicht akzeptieren, und erlangen Sie deswegen 
nicht den Versicherungsschutz, besteht für Sie gegenüber 
American Express gleichwohl kein Anspruch (auch nicht 
teilweise) auf Rückerstattung der Blue Card Jahresgebühr 
bzw. Monatsgebühr.

Die Versicherungsdauer

4	� Wann beginnt und wann endet der Versicherungs-
schutz?

4.1	� Dauer des Versicherungsschutzes  

	 �Versicherungsschutz besteht, solange das Vertragsverhältnis 
zwischen dem Blue Card Inhaber und American Express 
wirksam besteht.

	� Der Versicherungsschutz für die einzelnen Leistungen 
kann zeitlich begrenzt sein. Bitte beachten Sie die An
gaben in den speziellen Versicherungsbedingungen.

4.2	 Ende des Versicherungsschutzes 
 
	 Der Versicherungsschutz endet in jedem Fall

4.2.1 	� mit der Rückgabe oder dem Ende der Gültigkeit der  
American Express Blue Card,

4.2.2 	� mit der Kündigung des Rahmenvertrages zwischen  
American Express und Chubb, frühestens aber mit dem 
Ablauf des Monats, in dem die nächste Jahresgebühr oder 
Monatsgebühr der American Express Blue Card fällig wird.

Der Versicherungsfall

5	 Was ist nach einem Versicherungsfall zu tun?  
	 (Obliegenheiten)

	� Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person kann 
der Versicherer seine Leistungen nicht erbringen.

5.1 	� Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Ereig-
nis, das einen unter die Versicherung fallenden Schaden 
verursacht.

5.2 	 Grundsätzlich besteht die Verpflichtung

5.2.1 	� nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

5.2.2 	� Chubb unverzüglich unter Angabe aller Einzelheiten von 
einem Umstand, der eine Leistungspflicht der Chubb zur 
Folge haben könnte, vollständig und wahrheitsgemäß zu 
unterrichten;

5.2.3 	� Chubb jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 
Höhe seiner Leistungspflicht zu gestatten;

5.2.4 	 Weisungen der Chubb zu beachten;

5.2.5 	�� Chubb die zum Nachweis des Schadens angeforderten 
Unterlagen, insbesondere

	 – Kostenrechnungen Dritter im Original,

	 – ärztliche Bescheinigungen,

	 – Polizeibericht, sofern die Polizei eingeschaltet wurde,

	 – �bei Ersatz von mit der Blue Card bezahlten Kosten den 
Original-Anschaffungsbeleg, aus dem der Kaufpreis 
und der Anschaffungstag  ersichtlich sind, sowie den 
dazugehörigen American Express Kreditkartenbeleg oder 
eine Kopie der Monatsrechnung des American Express 
Kartenkontos

	� und sonstige für die Ermittlung der Leistung maßgebliche 
Informationen zur Verfügung zu stellen bzw. darauf hinzu-
wirken, dass diese erstellt werden;

5.2.6 	� Dritte (z. B. Ärzte) im Bedarfsfall zu ermächtigen, die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen;

5.2.7	� Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Einbruchdieb-
stahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung, Körperver-
letzung) unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle 
anzuzeigen und sich die Anzeige bescheinigen zu lassen;

5.2.8	� Chubb vom Bestehen weiterer Versicherungen, durch die 
Versicherungsschutz für den vorliegenden Versicherungs-
fall besteht, sowie von dort geltend gemachten Ansprüchen 
und erhaltenen Entschädigungen sowie von der Ersatz-
pflicht anderer Dritter zu informieren.
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5.2.9	� Die weiteren nach einem Leistungsfall jeweils zu beach-
tenden Obliegenheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
speziellen Blue Bedingungen.

6	� Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von  
Obliegenheiten?

	�� Wird eine nach Eintritt eines Versicherungsfalles zu 
erfüllende Obliegenheit verletzt, verlieren Sie den Versiche-
rungsschutz, es sei denn, Sie haben die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

	� Bei grob fahrlässiger Verletzung behalten Sie insoweit den 
Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss auf 
die Feststellung des Leistungsfalls noch auf die Bemessung 
der Leistung gehabt hat. 

	� Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen 
den Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung 
nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers ernst-
haft zu beeinträchtigen, oder wenn Sie kein erhebliches 
Verschulden trifft. 

	� Versuchen Sie bzw. die versicherte Person den Versicherer 
arglistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund 
oder für die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
oder machen Sie vorsätzlich unwahre Angaben, so ist der 
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei, auch wenn 
ihm durch die Täuschung kein Nachteil entsteht. Ist eine 
Täuschung durch ein rechtskräftiges Strafurteil wegen 
Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen als bewiesen.

Die Versicherungsleistungen

7	 Wie sind die Leistungen begrenzt?

	�� Ergeben sich aus einem Versicherungsfall theoretisch 
gleichartige Ansprüche aus mehreren der in den speziellen 
Bedingungen genannten Versicherungsleistungen, so wird 
die Leistung maximal in der Höhe der höchsten Leistung 
erbracht. Die Versicherungsleistungen addieren sich nicht.

8	 Was gilt für Leistungen von Dritten?

	 Mit Ausnahme der Unfallversicherung gilt Folgendes:

	� Die American Express Versicherungen gelten subsidiär, d. h., 
Voraussetzung für die Erbringung einer Leistung ist, dass 
ein Dritter (z. B. ein anderer Versicherer)

	 – nicht zur Leistung verpflichtet ist oder

	 – seine Leistungspflicht bestreitet oder

	 – �seine Leistung erbracht, diese aber zur Begleichung der 
Kosten nicht ausgereicht hat.

	� Ein Anspruch aus einer American Express Versicherung 
besteht somit nicht, soweit Sie bzw. die versicherte Person 
Ersatz aus einem konkurrierenden, anderen, eigenen

	� oder fremden, vor oder nach Abschluss dieses Vertrages 

geschlossenen Versicherungsvertrag beanspruchen kann. 

	� Dies gilt auch dann, wenn diese Verträge ihrerseits eine 
Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. Im Hinblick auf 
diese Versicherungsverträge gilt die American Express 
Versicherung als die speziellere Versicherung. 

	� Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Ein-
trittspflicht, so erfolgt insoweit jedoch eine Vorleistung im 
Rahmen dieses Vertrages. Sie bzw. die versicherte Person 
hat alles ihr Mögliche und Zumutbare zu unternehmen, 
um dazu beizutragen, dass die Ansprüche gegen andere 
Versicherer verfolgt werden können.

	� Die Vorschriften über den gesetzlichen Forderungsüber-
gang bleiben unberührt.

9	 Welchen Betrag müssen Sie selbst tragen?  
	 (Selbstbehalt)

	��� Für einzelne Leistungen sind unterschiedliche Selbstbe-
halte vereinbart. Bitte entnehmen Sie diese den entspre-
chenden speziellen Bedingungen.

10	� Wann besteht kein Versicherungsschutz?  
(Ausschlüsse)

	� Neben den in den speziellen Versicherungsbedingungen 
aufgeführten Einschränkungen und Ausschlüssen besteht 
grundsätzlich kein Versicherungsschutz für Schäden.

11	 Wann sind die Leistungen fällig?

11.1 	� Sind im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall 
behördliche Erhebungen oder ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren gegen die versicherte Person eingeleitet 
worden, so kann der Versicherer bis zum rechtskräftigen 
Abschluss dieses Verfahrens die Zahlung aussetzen.

11.2	� Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und 
der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der 
Leistung binnen zwei Wochen zu erfolgen, sofern in den 
speziellen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist.

11.3	� Die Verpflichtung gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, an dem 
der Betrag durch den Versicherer angewiesen ist.

11.4	� Die Entschädigung ist seit der Fälligkeit mit 1 % unter dem 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens 
jedoch 4 % und höchstens 6 % pro Jahr zu verzinsen, wenn 
der Versicherer oder eine von ihm beauftragte Organisation 
sie nicht innerhalb eines Monats nach Fälligkeit erbringt.

12	 In welcher Währung werden die Leistungen erbracht?

	 �Der Versicherer zahlt die Versicherungsleistung in Euro (EUR). 
	� Die in anderer Währung entstandenen Kosten werden zum 

Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, 
in EUR umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt für gehandelte 
Währungen der amtliche Devisenkurs Frankfurt, für nicht 
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gehandelte Währungen der Kurs gemäß „Währungen der 
Welt“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, 
Frankfurt, nach jeweils allerneuestem Stand; es sei denn, Sie 
weisen durch Bankbeleg nach, dass Sie die zur Bezahlung 
der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungüns
tigeren Kurs erworben haben.

Weitere Bestimmungen

13	 Wie können Sie den Verlust von Ansprüchen vermeiden?

13.1	� Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn 
Sie den Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von 
sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht haben.

13.2	� Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Ablehnung 
des Versicherers. Die Rechtsfolgen der Fristversäumnis  
treten nur ein, wenn dabei auf die Notwendigkeit der frist-
gerechten gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen 
wurde.

14	 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?

14.1 	� Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
zwei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem die Leistung verlangt werden kann.

14.2	� Haben Sie einen Anspruch beim Versicherer angemeldet, 
zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang der 
schriftlichen Entscheidung des Versicherers bei der Fristbe-
rechnung nicht mit.

15	 Welches Gericht ist zuständig?

15.1	� Der Gerichtsstand für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen Chubb ist Frankfurt am Main.

15.2	� Chubb kann Klagen gegen Sie bei dem für Ihren Wohnsitz 
zuständigen Gericht erheben.

16	� Was ist bei Mitteilungen an den Versicherer zu  
beachten? Was gilt bei Änderung der Anschrift?

16.1	� Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen müssen Sie schriftlich abgeben. Sie sollen an die 
Direktion der Chubb gerichtet werden.

16.2	� Haben Sie Chubb oder American Express eine Änderung 
Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versiche-
rer bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt 
wirksam, an dem sie Ihnen ohne die Anschriftenänderung 
bei regelmäßiger Beförderung zugegangen sein würde.

17	 Welches Recht findet Anwendung?

	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Verbraucherinformationen

18	 Wer ist für Ihre Beschwerden zuständig?
	
18.1 	 Aufsichtsbehörde

	� Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die 

	 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
	 Graurheindorfer Straße 108
	 53117 Bonn

18.2 	 Ombudsmann
	� Chubb ist Mitglied im Verein Versicherungs-Ombudsmann e. V. 

Sie können damit für alle Versicherungen das kostenlose 
außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch 
nehmen.

	� Der Versicherungs-Ombudsmann kann Beschwerden bis zu 
einem Streitwert von zzt. EUR 50.000,– behandeln. 

	� Chubb verpflichtet sich, bei Entscheidungen bis zu einer 
Höhe von EUR 5.000,– auf die Anrufung eines Gerichts zu 
verzichten und den Schlichterspruch des Ombudsmannes 
anzuerkennen.	

	 Der Versicherungs-Ombudsmann ist zu erreichen unter

	 beschwerde@versicherungsombudsmann.de
	 Kronenstraße 12
	 10117 Berlin

19	 Was  gilt für den Datenschutz? 

Ihre personenbezogenen Daten sowie Daten über Ihren 
Versicherungsschutz im Rahmen dieser  Versicherungs-
bedingungen und Ihre Ansprüche werden von uns, Inter 
Partner Assistance SA (Irish Branch) und Chubb, die jeweils 
als Datenverantwortliche für Ihre personenbezogenen 
Daten handeln, für Versicherungsleistungen, die von diesen 
gemäß dieser Versicherungsbedingungen erbracht werden, 
gespeichert.  

Daten, die Sie im Abschnitt Reisekomfort- und Mietwagen-
Deckungen der Versicherungsbedingungen angeben, 
sofern diese in Ihrem Kartenprodukt enthalten sind, werden 
von AXA Travel Insurance Limited als Datenverarbeiter im 
Auftrag von Chubb gespeichert. Entsprechende Leistungen 
Ihres Kartenproduktes entnehmen Sie bitte den Versiche-
rungsbedingungen.  

Die Daten werden für den Vertragsabschluss, die Ver-
waltung der Versicherung, die Schadenbearbeitung, die 
Bereitstellung von Reiseunterstützung, die Bearbeitung von 
Beschwerden, die Überprüfung von Sanktionen und die Ver-
hinderung von Betrug gemäß den geltenden Datenschutz-
bestimmungen und den in unseren Datenschutzhinweisen 
enthaltenen Zusicherungen gespeichert (siehe unten).
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Wir sammeln und verarbeiten diese Daten, soweit dies 
zur Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen 
oder zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen 
erforderlich ist oder anderweitig in unseren berechtigten 
Interessen an der Führung unserer Geschäfte und der 
Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen ist.

Hierzu können gehören:

a) die Verwendung von besonderen Arten von Daten über 
die Gesundheit oder Gefährdung von Ihnen oder anderen 
Personen, die an Ihren Versicherungsansprüchen beteiligt 
sind und die mit Ihrer vorherigen Einwilligung bereitgestellt 
wurden, um die in diesen  Versicherungsbedingungenbe-
schriebenen Dienste bereitzustellen

b) die Weitergabe von Daten über Sie und Ihren Versiche-
rungsschutz an Unternehmen der AXA Unternehmens-
gruppe oder der Chubb Unternehmensgruppe, an unsere 
Dienstleister und Beauftragten zur Verwaltung und Pflege 
Ihres Versicherungsschutzes, zur Bereitstellung von 
Reiseunterstützung, zur Betrugsverhütung, zur Eintreibung 
von Zahlungen und anderen gesetzlich vorgeschriebenen 
oder zulässigen Zwecken

c) die Überwachung und/oder Aufzeichnung Ihrer Telefon-
anrufe in Bezug auf den Versicherungsvertrag für die Zwe-
cke der Dokumentation, Schulung und Qualitätskontrolle 

d) technische Studien zur Analyse von Ansprüchen, 
Anpassung der Preisgestaltung, Konsolidierung der 
Finanzberichterstattung (darunter gesetzlich vorgeschrie-
bene); detaillierte Analysen zu individuellen Ansprüchen 
und Anrufen zur besseren Überwachung von Anbietern 
und Operationen; Analysen der Kundenzufriedenheit und 
Bildung von Kundensegmenten zur besseren Anpassung 
der Produkte an die Marktbedürfnisse 

e) die Beschaffung und Speicherung von relevanten und 
angemessenen Nachweisen für Ihre Ansprüche, um Dienst-
leistungen im Rahmen dieser Versicherungsbedingungen 
zu erbringen und Ihre Forderung zu überprüfen sowie

f) das Zusenden von Feedbackanfragen oder Umfragen 
in Bezug auf unsere Dienstleistungen und andere Mittei-
lungen zur Kundenbetreuung

Vor der Erhebung und/oder Verwendung besonderer Arten 
von Daten werden wir für eine rechtmäßige Grundlage 
sorgen, die es uns ermöglicht, diese Daten zu verwenden. 
Dies wird typischerweise sein:

•	 Ihre ausdrückliche Einwilligung

•	 die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen durch uns oder Dritte

•	 die Bereitstellung dieser Versicherungsbedingungen 
und/oder Dienstleistungen im Rahmen der  Versiche-
rungsbedingungen im Einvernehmen zwischen uns, 
damit Sie Versicherungsforderungen geltend machen 
können 

•	 eine versicherungsspezifische Ausnahmeregelung ge-

mäß den lokalen Gesetzen der EU-Mitgliedstaaten und 
anderer Länder, die die Datenschutz-Grundverordnung 
anwenden, wie etwa in Bezug auf die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten der Familienangehörigen einer ver-
sicherten Person oder besondere Arten von Daten von 
Personen in einer Gruppenrichtlinie.

Wir führen diese Aktivitäten in Deutschland sowie innerhalb 
und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums durch, 
wobei die Verarbeitung entsprechend den Datenschutzge-
setzen und/oder Vereinbarungen, die wir mit den emp-
fangenden Parteien abgeschlossen haben, ein ähnliches 
Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleisten.

Um Ihnen diese Versicherung und die damit verbundenen 
Leistungen zur Verfügung zu stellen, werden wir die 
personenbezogenen Daten, die Sie uns mitteilen, darun-
ter auch Gesundheitsdaten und andere besondere Arten 
von Daten, für die Versicherungsdeckung, die Gewährung 
von Leistungen und die Auszahlung von Versicherungsan-
sprüchen nutzen. Wenn Sie uns Daten anderer Personen 
zur Verfügung stellen, die aufgrund dieser Versicherung 
Leistungen beanspruchen können, erklären Sie, diese 
über die Verwendung ihrer Daten zu informieren, wie hier 
und in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website 
beschrieben (siehe unten).

Sie sind berechtigt, eine Kopie der Daten zu erhalten, die 
wir über Sie besitzen, und Sie haben ein Recht auf Auskunft 
darüber, wie wir Ihre Daten verwenden (wie in unserer 
Datenschutzerklärung auf unserer Website angegeben – 
siehe unten). Wenn Sie der Meinung sind, dass Daten, die 
wir über Sie haben, unrichtig sind, teilen Sie uns dies bitte 
mit, damit wir sie korrigieren können.

Wenn Sie wissen möchten, welche Daten von Ihnen durch 
AXA Travel Insurance Limited, die Chubb European Group 
SE gespeichert werden, oder andere Fragen zur Verarbei-
tung Ihrer Daten haben, schreiben Sie bitte an: 

Datenschutzbeauftragter 
AXA Travel Insurance Limited 
106-108 Station Road 
Redhill  
RH1 1PR Großbritannien 
E-Mail: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk

oder 

Datenschutzbeauftragter 
Chubb, 100 Leadenhall Street,  
EC3A 3BP, London 
E-Mail: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Die vollständigen Datenschutzerklärungen finden Sie unter:  
www.axa-assistance.com/en.privacypolicy oder  
https://www2.chubb.com/uk-en/footer/privacy-policy.aspx

Außerdem ist auf Anfrage eine gedruckte Version erhältlich.
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B	� Chubb Bedingungen für die Unfall- 
und Entführungsversicherung in  
mit der American Express Blue Card 
gezahlten Verkehrsmitteln  
(BlueVerkehrsmittelUnfall VB)

Der Versicherungsumfang

1	� Was ist wann versichert?

1.1 	� Chubb bietet den versicherten Personen Versicherungs-
schutz auf einer versicherten Reise.

1.2	� Versicherte Reisen

	� Eine versicherte Reise beginnt am auf dem Fahr-/Flug-
schein des Verkehrsmittels angegebenen Abreiseort und 
endet am dort bezeichneten endgültigen Zielort. Eine Reise 
gilt nur dann als versicherte Reise, wenn das verwendete 
öffentliche Verkehrsmittel vor Fahrtantritt vollständig mit 
der American Express Blue Card bezahlt wurde.

1.3	 Öffentliche Verkehrsmittel

1.3.1 	� Als öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen 
gelten alle für die öffentliche Personenbeförderung gegen 
Entgelt zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahrzeuge 
wie z. B. Eisenbahn, Straßenbahn, Untergrundbahn, Hoch-
bahn, Omnibus, Taxi, Schiff oder zum zivilen Luftverkehr 
zugelassene Flugzeuge.

1.3.2 	� Nicht als öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedin-
gungen gelten

	 – Mietfahrzeuge

	 – �Schienenfahrzeuge in Vergnügungsparks oder ähnlichen 
Anlagen;

	 – �Busse und Luftfahrzeuge, die im Rahmen von Rund-
fahrten/Rundflügen (Abfahrtsort ist gleich Ankunftsort) 
verkehren;

	 – �sonstige Verkehrsmittel, die überwiegend zu Wohnzwe-
cken genutzt werden, z. B. Kreuzfahrtschiffe, Wohnmobile, 
Wohnwagen, Hausboote etc.

1.4	 Versicherungsschutz besteht für

1.4.1	 Verkehrsmittel-Unfälle

1.4.1.1 	 Versicherungsschutz für Unfälle besteht

	 – �vom Einsteigen bis zum Verlassen eines öffentlichen 
Verkehrsmittels sowie

	  
 

	 – ��für das Anprallen durch ein öffentliches Verkehrsmittel 
sowie, zum Zweck des Antritts bzw. der Beendigung der 
Reise,

	 – �auf dem direkten Weg zum und vom Flughafen, Hafen 
oder Bahnhof unabhängig davon, in welchem Verkehrs-
mittel die An- bzw. Abreise erfolgt und ob das Verkehrs-
mittel mit der American Express Karte bezahlt wurde 
oder nicht;

	 – �auf dem Gelände des Flughafens, Hafens oder Bahnhofs.

1.4.1.2	� Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein 
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis 
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung 
erleidet.

	� Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstren-
gung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule

	 – ein Gelenk verrenkt wird oder

	 – �Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder 
zerrissen werden.

1.4.1.3	� Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung 
(Ziffer 3) sowie die Ausschlüsse (Ziffer 4) wird hingewiesen. 
Sie gelten für alle Unfall-Leistungsarten.

1.4.2	 Entführung des Verkehrsmittels

	� Entführung im Sinne dieser Bedingungen bedeutet, dass 
die Kontrolle über das öffentliche Verkehrsmittel, in dem die 
versicherte Person reist, unfreiwillig von der regulären Be-
satzung an eine Person oder mehrere Personen übergeben 
wurde, welche die Übernahme mit Gewalt oder Androhung 
von Gewalt erzwungen hat/haben.

2	� Welche Leistungsarten sind vereinbart? 

	� Die vereinbarten Leistungsarten und die Höhe der Versiche-
rungssummen werden im Folgenden beschrieben.

2.1	 Invaliditätsleistung

2.1.1	 Voraussetzungen für die Leistung:

2.1.1.1	� Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in 
ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit beein-
trächtigt (Invalidität).

	 Die Invalidität ist

	 – innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und

	 – �innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von 
einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen bei 
Chubb geltend gemacht worden.

2.1.1.2	� Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die 
versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall stirbt.
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2.1.2	 Art und Höhe der Leistung:

2.1.2.1	 Die Invaliditätsleistung wird als Kapitalbetrag gezahlt.

2.1.2.2	� Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Ver-
sicherungssumme in Höhe von EUR 50.000,– und der Grad 
der unfallbedingten Invalidität.

2.1.2.2.1	 �Bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit der nachstehend 
genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten aus-
schließlich die folgenden Invaliditätsgrade:

	
	 Arm
	 im Schultergelenk			   70 %
	 bis oberhalb des Ellenbogengelenks	 65 %
	 unterhalb des Ellenbogengelenks	 60 %

	 Hand
	 Hand im Handgelenk			   55 %
	 Daumen			   20 %
	 Zeigefinger			   10 %
	 anderer Finger			   5 %
	
	 Bein
	 über der Mitte des Oberschenkels	 70 %
	 bis zur Mitte des Oberschenkels	 60 %
	 unterhalb des Knies			   50 %
	 bis zur Mitte des Unterschenkels	 45 %

	 Fuß
	 im Fußgelenk			   40 %
	 große Zehe 			   5 %
	 andere Zehe 			   2 %

	 Auge			   50 %
	 Gehör auf einem Ohr			   30 %
	 Geruchssinn			   10 %
	 Geschmackssinn 			   5 %

	� Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung gilt der 
entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

2.1.2.2.2	� Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich 
der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale 
körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt 
beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3	 �Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder 
deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd 
beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinva-
lidität gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 
2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4	� Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den 
Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vorstehenden 
Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammen-
gerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht  
berücksichtigt.

2.1.2.2.5	 Mehrleistung ab 90 % Invalidität

	�� Die doppelte Invaliditätsleistung wird gezahlt, wenn  
folgende Voraussetzungen vorliegen:

	 – ��Der Invaliditätsgrad wird nach den Ziffern 2.1.2.2.1 bis 
2.1.2.2.4 und Ziffer 3 ermittelt,

	 – �der Unfall führt zu einem Invaliditätsgrad von  
mindestens 90 %,

	 – �der Unfall hat sich vor Vollendung des 65. Lebensjahres 
der versicherten Person ereignet.

2.1.2.2.6	 Stirbt die versicherte Person

	 – �aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall oder

	 – �gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr 
nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung entstanden, leistet Chubb nach dem Invalidi-
tätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu 
rechnen gewesen wäre.

2.2	 Todesfall-Leistung

2.2.1	 Voraussetzungen für die Leistung:

	� Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb 
eines Jahres gestorben.

	 �Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 5.5 wird hingewiesen.

2.2.2	 Höhe der Leistung:

	 Die Todesfall-Leistung beträgt

	 – �EUR 50.000,– für Erwachsene und Kinder ab  
Vollendung des 14. Lebensjahres

	 – �EUR 5.000,– für Kinder bis zur Vollendung des  
14. Lebensjahres.

2.3	 Entführungsgeld

2.3.1	 Voraussetzungen für die Leistung:

	� Das öffentliche Verkehrsmittel, in dem die versicherte 
Person reist, wurde entführt (siehe Ziffer 1.4.2).

2.3.1.1 	Höhe der Leistung:

	� Die Höhe der Leistung richtet sich nach der Dauer der 
Entführung.

2.3.1.2	� Wurde die versicherte Person mindestens 24 Stunden 
gegen ihren Willen festgehalten, zahlt Chubb ein Entfüh-
rungsgeld in Höhe von EUR 2.500,–.

2.3.1.3	� Betrug die Entführungszeit mindestens 72 Stunden,  
werden weitere EUR 5.000,– geleistet.
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3	� Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder  
Gebrechen? 

	� Als Unfallversicherer leistet Chubb für Unfallfolgen. Haben 
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfaller-
eignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren 
Folgen mitgewirkt, mindert sich

	 – �im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditäts-
grades,

	 –� �im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in 
allen anderen Fällen die Leistung 

	 �entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.

	� Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt 
jedoch die Minderung.

4	 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz  
	 ausgeschlossen? 

4.1 	� Kein Versicherungsschutz besteht für Gesundheitsschäden 
(tatsächlich oder angeblich eingetreten oder drohend), die 
mittelbar oder unmittelbar verursacht oder mitverursacht 
sind durch Austritt, Verbreitung, Versickern, Migration, 
Entweichen, Freisetzung oder Ausgesetztsein von jedweden 
gefährlichen biologischen, chemischen, nuklearen oder 
radioaktiven Stoffen, Gasen, Substanzen oder Verunreini-
gungen.

4.2 	 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:

4.2.1 	� Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder 
Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit 
beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle 
oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der 
versicherten Person ergreifen.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen 
oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfall-
ereignis verursacht waren.

4.2.2	� Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, 
dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.

4.2.3	� Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte 
Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- 
oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird.

	� Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten 
Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf 
dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person 
aufhält.

	� Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, 
auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. 
Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder 
Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch  ABC-Waffen und im

	� Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen 

Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA.

4.3 	� Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beein
trächtigungen:

4.3.1 	� Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren 
Organen und Gehirnblutungen.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.4.1.2 die über-
wiegende Ursache ist.

4.3.2	 Gesundheitsschäden durch Strahlen.

4.3.3 	 Infektionen.

4.3.3.1 	 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

	 – durch Insektenstiche oder -bisse oder

	 – �durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhaut- 
verletzungen verursacht wurden, durch die Krankheitser-
reger sofort oder später in den Körper gelangten.

4.3.3.2	 Versicherungsschutz besteht jedoch für

	 – Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für

	 – �Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfall-
verletzungen, die nicht nach Ziffer 4.3.3.1 ausgeschlossen 
sind, in den Körper gelangten.

4.3.4 	� Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe 
durch den Schlund.

4.3.5	� Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch 
wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

4.3.6 	 Bauch- oder Unterleibsbrüche.
	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine 

unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen kom-
mende Einwirkung entstanden sind.

Der Leistungsfall

5	� Was ist nach einem Unfall zu beachten?  
(Obliegenheiten)

	 �Ohne Ihre Mitwirkung kann Chubb die Leistungen nicht erbringen.

5.1	� Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht 
herbeiführt, müssen Sie

	 – unverzüglich einen Arzt hinzuziehen,

	 – die Anordnungen des Arztes befolgen und

	 – Chubb innerhalb von 60 Tagen unterrichten.
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5.2	� Die von Chubb übersandte Unfallanzeige müssen Sie wahr
heitsgemäß ausfüllen und Chubb unverzüglich zurücksenden; 
von Chubb darüber hinaus geforderte sachdienliche Aus-
künfte müssen in gleicher Weise erteilt werden.

5.3	� Werden Ärzte von Chubb beauftragt, muss sich die ver
sicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die 
notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch entstan-
denen Verdienstausfalles trägt Chubb.

5.4	� Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen 
Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere 
Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu 
ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

5.5 	� Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist dies Chubb innerhalb 
von 48 Stunden zu melden, auch wenn Chubb der Unfall 
schon angezeigt war.

	� Chubb ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine 
Obduktion durch einen von ihr beauftragten Arzt vornehmen 
zu lassen.

5.6	 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

	� Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie 
bitte der Ziffer 6 der Blue AVB.

6	� Wann sind die Leistungen fällig? 

�6.1 	� Chubb ist verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invali-
ditätsanspruch innerhalb von drei Monaten – zu erklären,  
ob und in welcher Höhe Chubb einen Anspruch anerkennt. 
Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:

	 – �Nachweis darüber, dass sich der Unfall/die Entführung 
in einem versicherten öffentlichen Verkehrsmittel gemäß 
Ziffer 1.3 auf einer versicherten Reise gemäß Ziffer 1.2 
ereignete;

	 – Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen;

	 – �beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über 
den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Be-
messung der Invalidität notwendig ist;

	 – �beim Entführungsgeld polizeilicher Nachweis über die 
Entführung von mindestens 24 Stunden.

	� Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des 
Leistungsanspruchs entstehen, übernimmt Chubb.

6.2	� Erkennt Chubb den Anspruch an oder hat Chubb sich mit 
Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leistet Chubb inner-
halb von zwei Wochen.

6.3	� Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach 
fest, zahlt Chubb – auf Ihren Wunsch – angemessene Vor-
schüsse.

	� Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditäts-

leistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis 
zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht 
werden.

6.4	� Sie und Chubb sind berechtigt, den Grad der Invalidität 
jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, 
erneut ärztlich bemessen zu lassen.

	� Bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres  
verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre.

	 Dieses Recht muss

	 – �von Chubb zusammen mit ihrer Erklärung über ihre 
Leistungspflicht nach Ziffer 6.1,

	 – �von Ihnen spätestens drei Monate vor Ablauf der Frist 
ausgeübt werden.

	� Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditäts-
leistung, als Chubb bereits erbracht hat, ist der Mehrbetrag 
mit 5 % jährlich zu verzinsen.
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Die wichtigsten Telefonnummern:

American Express Blue Card Service + 49 (0)0 69 97 97-7788

AXA Assistance 24-Stunden-Notrufzentrale + 49 (0) 221 80247-116

AXA Assistance Leistungsabteilung + 49 (0) 221 80247-104

Chubb Kundenservice + 49 (0) 69 75613 336

Die Versicherungsgesellschaften:

Chubb European Group SE ist ein Unternehmen, das den  
Bestimmungen des französischen Versicherungsgesetzes unter-
liegt, eingetragen unter der Registrierungsnummer 450 327 374 
RCS Nanterre, eingetragener Sitz: La Tour Carpe Diem, 31 Place 
des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankreich. 
Direktoren: Adam Clifford, David Furby, Mark Hammond, Nadia 
Cote, Veronique Brionne, Adair Turner, Tim Wade, Marshall Bai-
ley, Cathryn Riley, Kevin O‘Shiel. Die Chubb European Group SE 
hat ein voll eingezahltes Aktienkapital von €896.176.662 und  
unterliegt der Zulassung und Regulierung der „Autorité de  
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4“, Place de  
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09  sowie in  
Deutschland zusätzlich den Regularien der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Ausübung der Ge-
schäftstätigkeit, welche sich von den französischen Regularien 
unterscheiden können.

Direktion für Deutschland: Lurgiallee 12,  
60439 Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt HRB 58029, 
Hauptbevollmächtigter: Andreas Wania.   
USt-IdNr.: DE240196168, VersStNr.: 807/V90807004025  

www2.chubb.com/de-de · kundenservice@chubb.com

Tel.: 069 75613-550 · Fax: 069 75613-252
Tel.: Leistungsabteilung: 069 75613-555

Inter Partner Assistance
Direktion für Deutschland S.A.
Bahnhofstraße 19
82166 Gräfelfing

vertreten durch 

AXA Assistance Deutschland GmbH,
Colonia-Allee 10–20,
51067 Köln, Deutschland,
Registergericht Köln HRB 88893,
UID-Nr.: DE 129357264

backoffice@axa-assistance.de
Fax: +49 221 80247-1773
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American Express Europe S.A. (Germany branch)  
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main

Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342
www.americanexpress.de/blue


